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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.2019

Rechtssatznummer

4

Entscheidungsdatum

20.02.2019

Norm

AWG 2002 §73

VVG 1991 §2 Abs1

VVG 1991 §4

Rechtssatz

Einem Verp2ichteten wird die ursprünglich auf Grund eines behördlichen Auftrags bestehende Möglichkeit, die

aufgetragene Leistung auf mehrere Arten zu realisieren, durch die zwangsweise Vollstreckung aus der Hand

genommen, weil ihm als verp2ichteter Partei ein Ein2uss auf die Durchführung der Ersatzvornahme nicht zusteht;

vielmehr obliegt gemäß § 4 Abs 1 VVG die Bewerkstelligung der mangelnden Leistung auf Gefahr und Kosten des

Verp2ichteten der Vollstreckungsbehörde, weshalb nicht mit Erfolg geltend gemacht werden kann, dass die Kosten

ohne Einschaltung der Behörde geringer gewesen wären (vgl VwGH Ra 2014/03/0034).

Schlagworte

Umweltrecht; Abfallwirtschaft; Behandlungsauftrag; Ersatzvornahme; Kosten; Vorauszahlung; res iudicata;

Vollstreckung;
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